
KINDSWATER

Unternehmensethikrichtlinie (Verhaltenskodex) der Kindswater AG 

Die Kindswater AG ist ein Handelsunternehmen für Feuerwehrtechnik. Wesentlicher Bestandteil unse-
rer Unternehmenskultur ist die Einhaltung der geltenden RechtsvorschriCen sowie   Integrität und 
NachhalGgkeit. Mit unserem Verhaltenskodex unterstreichen wir unsere steGge Verpflichtung, rechts-
konform zu handeln, GerechGgkeit zu fördern, kulturelle Unterschiede zu respekGeren, soziale Verant-
wortung zu übernehmen und die Umwelt und das Wohl der Menschen, die bei und mit uns entlang der 
LieferkeRe zusammenarbeiten, zu schützen.  

Insbesondere durch die Einführung des LieferkeRensorgfaltspflichtengesetzes wurden rechtliche Min-
deststandards geschaffen, die für uns als miRelständisches Unternehmen zwar nicht unmiRelbar gel-
ten, wir aber eine entsprechende Verpflichtung auch für uns anerkennen.  

           
       

Die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten der Kindswater AG ("Verhaltenskodex") niedergelegten 
Grundsätze bilden einen wichGgen Bestandteil der Lieferantenauswahl und -bewertung. Unser Verhal-
tenskodex ist weltweit gülGg und richtet sich sowohl an produzierende Lieferanten als auch an Dienst-
leister und sonsGge GeschäCspartner ("Lieferanten"). Er bildet einen verpflichtenden Bestandteil aller 
Einkaufsverträge der Kindswater AG. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten alle nachfolgend beschrie-
benen Grundsätze und Anforderungen einhalten und diese auch an ihre Sub- und Nachunternehmern 
weitergeben. 

Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Standards 

Die Lieferanten der Kindswater AG halten sich an alle anwendbaren Gesetze, Regeln und Rechtsvor-
schriCen in den Ländern, in denen sie täGg sind und berücksichGgen internaGonal anerkannte Umwelt-, 
Sozial- und Corporate Governance-Standards (ESG- Standards) mit dem Ziel, ihre NachhalGgkeitsleis-
tung konGnuierlich weiterzuentwickeln. 

KorrupBon, Bestechung, Untreue und Betrug 

Wir lehnen jegliche Form von KorrupGon, Bestechung von Amtsträgern oder Bestechung im geschäCli-
chen Verkehr, Veruntreuung von Unternehmensgeld, Diebstahl von Unternehmens- oder DriReigentum 
ab. Unsere Lieferanten müssen sich an sämtliche anwendbaren AnG-KorrupGonsgesetze, einschließlich 
solcher, die die Bestechung im Ausland zum Gegenstand haben, halten. Dazu zählen insbesondere der 
UK Bribery Act 2010 sowie der U.S. Foreign Corrupt PracGces Act. Wir lehnen es ab, unseren Lieferan-
ten Bestechungsentgelt, Kick-Back-Zahlungen oder sonsGge Vorteile und Zuwendungen für die Realisie-
rung von GeschäCschancen oder in Zusammenhang mit unseren GeschäCsakGvitäten zu fordern, anzu-
nehmen oder zu versprechen und zu gewähren. Angemessene Gefälligkeiten mit begrenztem Wert sind 
hiervon ausgenommen; das Fordern oder Anbieten eines Geldgeschenks ist unter keinen Umständen 
gestaRet. 
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Interessenkonflikte 

Wir treffen geschäCliche Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien und lassen 
uns nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen. Wir legen jeden tatsächlichen 
oder potenGellen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit unserer TäGgkeit umgehend offen.  

Fairer und freier WeIbewerb 

Wir achten den fairen und freien WeRbewerb und halten die insoweit geltenden WeRbewerbsgesetze, 
insbesondere die Kartellgesetze ein. Wir treffen mit WeRbewerbern, Lieferanten und Kunden keine 
weRbewerbswidrigen Absprachen, tauschen keine weRbewerbsrelevanten InformaGonen aus und leh-
nen eine kartellrechtswidrige Fühlungnahme ab. Wir missbrauchen auch keine möglicherweise gege-
bene marktbeherrschende Stellung.  

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / Finanzaufzeichnungen 

Wir stellen sicher, dass die jeweils geltenden BesGmmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung eingehalten werden. Wir führen geeignete Finanzaufzeichnungen und erstel-
len Berichte gemäß den geltenden Gesetzen und haben eine Risikomanagementsystem etabliert. 

Exportkontrolle und Zölle 

Wir achten auf die Einhaltung aller VorschriCen für den Import und Export von Waren, Dienstleistun-
gen und InformaGonen. Wir erfüllen die Pflichten der Zoll- und AußenwirtschaCsgesetze in allen Län-
dern, in denen wir unternehmerisch täGg sind. Wir beachten die jeweils aktuellen SankGons- und Em-
bargolisten. 

Datenschutz 

Wir halten die geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Kunden, 
GeschäCspartnern und sonsGgen Betroffenen nach den Vorgaben der DSGVO ein.  

GeschäRsgeheimnisse und geisBges Eigentum 

Die Sicherheit und der Schutz von InformaGonen, GeschäCsgeheimnissen und geisGgem Eigentum ist 
uns wichGg. Wir schützen das Know-how, die Patente, das geisGge Eigentum sowie vertrauliche Infor-
maGonen. Insbesondere bewahren wir unsere Betriebs- und GeschäCsgeheimnisse und DriRen ange-
messen und wahren sie sicher auf. 

Wir verpflichten uns, alle nicht offenkundigen technischen und kaufmännischen InformaGonen, die uns 
im Rahmen ihrer GeschäCsbeziehung bekannt werden, vertraulich zu behandeln, sie nicht zu veröffent-
lichen und sie unbefugt an DriRe weiterzugeben oder machen sie in anderer Form verfügbar zu ma-
chen. 
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Menschenrechte / faire und sichere Arbeitsbedingungen 

Wir achten die internaGonal anerkannten Menschenrechte, insbesondere der Leitlinien über Kinder-
rechte und unternehmerisches Handeln, die Leitlinien der Vereinten NaGonen zu WirtschaC und Men-
schenrechte sowie Arbeitsnormen der InternaGonalen ArbeitsorganisaGon (ILO) als Grundlage aller Ge-
schäCsbeziehungen. Wir verpflichten uns, die sich daraus ergebenden Rechte unserer Mitarbeiter zu 
achten und sie entsprechend dieser Leitlinien zu behandeln. 

Verbot von Kinderarbeit 

Wir lehnen verbotene Kinderarbeit ab. Wir beachten das Mindestalter für die Zulassung zur BeschäCi-
gung nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen. Sofern keine gesetzlichen Rege-
lungen vorhanden sind, greiC entsprechend das Übereinkommen 138 der ILO. Nach diesem ist die di-
rekte oder indirekte BeschäCigung von Kindern unter dem Alter von 15 Jahren grundsätzlich unzulässig. 
BeschäCigte unter 18 Jahren verrichten Arbeiten nur gemäß den gesetzlichen Anforderungen ihres Be-
schäCigungslandes (insbesondere hinsichtlich der Arbeitszeiten und -bedingungen) und unter Beach-
tung der Anforderungen hinsichtlich Bildung und Ausbildung. Ihre Gesundheit und Sicherheit dürfen 
dabei niemals in Frage gestellt sein. 

Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit 

Wir dulden keine Sklaverei, KnechtschaC oder Zwangsarbeit, die in welcher Form auch immer in der 
LieferkeRe prakGziert wird. Das gilt auch für Schuld- oder VertragsknechtschaC sowie unfreiwillige Ge-
fängnisarbeit. Arbeit muss vielmehr stets freiwillig geleistet werden. Wir behalten kein persönliches 
Eigentum, Reisepässe, Löhne, Ausbildungsbescheinigungen, Arbeits- oder sonsGge Dokumente unserer 
Mitarbeiter ohne Sachgrund und rechtliche Grundlage ein. 

Vereinigungsfreiheit 

Wir achten in ÜbereinsGmmung mit den lokalen Gesetzen das Recht unserer Mitarbeiter, frei, ohne 
Diskriminierung, Bedrohung und Einschüchterung oder sonsGge Vergeltungsmaßnahmen zu entschei-
den, einer GewerkschaC / Arbeitnehmervertretung ihrer Wahl beizutreten bzw. eine solche zu gründen 
oder dies nicht zu tun. Wir erkennen die freie BetäGgung von GewerkschaCen in ÜbereinsGmmung mit 
dem Recht des BeschäCigungsorts, insbesondere das Streikrecht und das Recht auf Tarifverhandlungen, 
an und respekGeren sie. 

Chancengleichheit und Diskriminierungsverbot 

In unserem eigenen GeschäCsbereich dulden wir keine Diskriminierung oder Ungleichbehandlung, auf-
grund naGonaler oder sozialer HerkunC, ethnischer und kultureller Zugehörigkeit, Religion oder Welt-
anschauung, poliGscher Meinung, sexueller OrienGerung, gewerkschaClicher AkGvitäten oder infolge 
des Alters, des Geschlechts, oder Fähigkeiten. 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Wir gewährleisten Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz mindestens im Rahmen der je-
weils geltenden Gesetze. Wir verpflichten uns zu angemessenen Maßnahmen zur Vermeidung von Ar-
beitsunfällen, Gesundheitsgefahren sowie arbeitsbedingten Erkrankungen von Mitarbeitern. 
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Gewalt und BeläsBgung am Arbeitsplatz 

Wir tolerieren keine Gewalt am Arbeitsplatz. Diese umfasst unmiRelbare oder miRelbare Drohungen, 
drohendes Verhalten, Einschüchterung, körperliche Angriffe und jede Form der BeläsGgung. 

Faire Entlohnung und Arbeitszeiten 

Wir achten auf eine angemessene Entlohnung unserer Mitarbeiter, die mindestens den gesetzlichen 
MindestlohnbesGmmungen entspricht. Sollten entsprechende Regelungen nicht bestehen, orienGert 
sich die Entlohnung an den branchenspezifischen, ortsüblichen Vergütungen und Leistungen. Die Ar-
beitszeit überschreitet keinesfalls die in den geltenden Gesetzen festgelegten Obergrenzen und orien-
Gert sich an Branchenstandards der jeweiligen naGonalen WirtschaCsbereiche. Wir erfassen die Ar-
beitszeit und kontrollieren sie, um unzulässige Überschreitungen zu vermeiden. 

Ökologische Verantwortung und Umweltschutz 

Wir übernehmen Verantwortung dafür, unser unternehmerisches Handeln so umweltverträglich wie 
möglich zu gestalten. Wir stellen die Einhaltung der naGonalen und internaGonalen Umweltgesetze, 
-vorschriCen und -standards sicher und wenden das Prinzip der NachhalGgkeit zur Ressourcenschonung 
und Minimierung von Umweltbelastungen in unseren ProdukGonsprozessen und Produkten und/oder 
Dienstleistungen an. Wir stellen insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zur Ab-
fallentsorgung sowie zur Lagerung und zum Umgang mit Gefahrstoffen sicher. 

Produktkonformität und -sicherheit 

Wir produzieren und vertreiben Feuerwehrtechnik, die oCmals unter erschwerten Bedingungen und 
hohen Belastungen eingesetzt wird. Sie muss deshalb höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Es 
kennzeichnet daher unseren eigenen Anspruch, für unsere Produkte die geltenden gesetzlichen und 
behördlichen VorschriCen sowie interne Standards einzuhalten. Dies setzt voraus, dass auch unsere 
Lieferanten ihrerseits Produkte entwickeln, ferGgen und liefern, die den jeweiligen Anforderungen an 
den neuesten anerkannten Stand der Technik bezüglich ProdukGntegrität, -konformität und -sicherheit 
entsprechen. Wir beachten die im Herstellungsland sowie am Ort der Vertragserfüllung geltenden pro-
duktsicherheitsrechtlichen, regulatorischen und technischen VorschriCen und Vorgaben, insbesondere 
die geltenden Gesetze betreffend die Sicherheit, Kennzeichnung und Verpackung von Produkten sowie 
die Verwendung gefährlicher Stoffe und Mineralien. 

Umgang mit Konfliktmineralien 

Für die Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sowie für weitere Rohstoffe wie Kobalt eta-
blieren wir Prozesse in ÜbereinsGmmung mit den Leitsätzen der OrganisaGon für wirtschaCliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OrganisaGon for Economic CooperaGon and Development, OECD) für 
die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller LieferkeRen für Mineralien aus 
Konflikt- und Hochrisikogebieten. Schmelzen und Raffinerien ohne angemessene, audiGerte Sorgfalts-
prozesse sollen gemieden werden. 
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Sorgfaltspflichten bezüglich LieferkeIen 

Wir betreiben ein angemessenes und wirksames Risikomanagement, um menschenrechtliche und um-
weltbezogene Risiken in ihren LieferkeRen zu erkennen und zu minimieren sowie Verletzungen men-
schenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten zu verhindern, zu beenden oder deren Ausmaß 
zu minimieren und erwarten dies auch von unseren Lieferanten. Dies schließt die ImplemenGerung ge-
eigneter Beschwerdemechanismen und einer BerichterstaRung mit ein, die auf den anwendbaren Ge-
setzen und Leitlinien basieren. 

Verpflichtung unserer Lieferanten 

Die Lieferanten der Kindswater AG bestäGgen, dass sie über angemessene und wirksame Prozesse und 
OrganisaGonsstrukturen verfügen oder einführen, durch die die Vorgaben dieses Verhaltenskodex ein-
gehalten werden. Sie gewährleisten, dass ihre Mitarbeiter die darin geregelten Verhaltensgrundsätze 
kennen und einhalten und unterstützen sie darin, rechtmäßig und integer zu handeln. Die Einhaltung 
der Anforderungen dieses Verhaltenskodex soll auch ein entscheidendes Merkmal bei der Auswahl ei-
nes Sub- oder Nachunternehmers sein. Dies gilt insbesondere für die in diesem Verhaltenskodex zum 
Ausdruck kommenden menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen.  

Kontrollmechanismen 

Die Lieferanten unterstützen die Kindswater AG bei der Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener und 
sonsGger Sorgfaltspflichten-Prozesse durch akGve Beteiligung an zugehörigen IniGaGven, z.B. Fragebö-
gen zur Selbsteinschätzung. Dazu gehört auch die ImplemenGerung von Schulungen über den jeweili-
gen Stand der Gesetze und Standards. 

Die Kindswater AG behält sich das Recht vor, im Einzelfall die Einhaltung der Gesetze und der in diesem 
Verhaltenskodex aufgeführten Anforderungen nach vorheriger Ankündigung bei den Lieferanten selbst 
oder durch externe Experten und unter Anwesenheit von Vertretern des Lieferanten im Einklang mit 
den jeweils geltenden gesetzlichen BesGmmungen vor Ort zu prüfen. 

Maßnahmen bei Verstoß 

Wir sehen die Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze als wesentlich für uns 
und das jeweilige Vertragsverhältnis an. Verstoßen unsere Lieferanten gegen die in diesem Verhaltens-
kodex enthaltenen Grundsätze, sind wir berechGgt, die Offenlegung aller relevanten InformaGonen zu 
verlangen. Daneben können wir – unbeschadet etwaiger anderer vertraglicher Rechtsbehelfe – die Ge-
schäCsbeziehung zu dem jeweiligen Lieferanten ganz oder teilweise durch außerordentliche Kündigung 
beenden, sofern dieser nicht unverzüglich ein Konzept zur Beendigung oder Minimierung des Verstoßes 
und zur Vermeidung zukünCiger Verstöße erstellt und umsetzt. Während der Dauer der Umsetzung des 
Konzepts steht es uns frei, die GeschäCsbeziehung temporär auszusetzen. Sollten unsere Lieferanten 
Kenntnis von Verstößen gegen die in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze bei einem ihrer 
Vorlieferanten erlangen, werden die Lieferanten darauf hinwirken dessen Verhalten mit den Pflichten 
aus diesem Verhaltenskodex in Einklang zu bringen. 
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Beschwerdemechanismen, Hinweisgebermöglichkeiten und Hinweisgeberschutz 

Wir ermuGgen jeden, der Verstöße gegen die BesGmmungen dieses Verhaltenskodex feststellt, diese an 
den Vorstand der Kindswater AG zu melden. Diese kann insbesondere per E-Mail kontakGert werden: 
stefan.kindsvater@kindswater.com.  

Hinweisgeber können zudem menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie Verletzungen 
menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten nach dem LieferkeRensorgfaltspflichtengesetz mel-
den, die durch das wirtschaCliche Handeln im eigenen GeschäCsbereich oder bei einem bzw. durch 
einen unmiRelbaren oder miRelbaren Zulieferer entstanden sind oder entstehen könnten. 

Wir haben ein Hinweisgebermeldesystem für Mitarbeiter und DriRe eingerichtet. Danach können Mel-
dungen über zwei Kanäle digital anonym oder digital gemeldet werden. Es gibt keine Vergeltungsmaß-
nahmen für eine Meldung. Die IdenGtät derjenigen, die eine Meldung machen, wird so weit wie mög-
lich vertraulich behandelt. Melden Mitarbeiter der Kindswater AG einen Verstoß, werden sie dafür dis-
ziplinarisch nicht belangt, vorausgesetzt, sie sind nicht an dem Verstoß gegen den Kodex beteiligt. Wir 
erfüllen alle Verpflichtungen des Hinweisgeberschutzgesetzes. 

WechselseiBge Anerkennung 

Die Kindswater AG und deren Vertragspartner haben sich jeweils eigene Verhaltenskodizes als Selbst-
verpflichtung auferlegt. Sie erkennen ihre Kodizes als gleichwerGg an und verzichten auf eine vertragli-
che Unterwerfung unter den Verhaltenskodex der jeweils anderen Partei. Sollten wesentliche Änderun-
gen des Verhaltenskodizes erfolgen, teilen die Parteien die Änderungen jeweils unverzüglich mit.


